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unu

Truby
Erö»c/z-Gu/er

Probleme der
Alleinstehenden
Um die Jahreswende häufen sich
die Anfragen an die Budgetbera-
terin. Die Antworten in der Zeit-
lupe kommen deshalb mit etlicher
Verspätung. Wer eine private,
also taxpflichtige Auskunft
wünscht, sollte dies schreiben.
Für Frau M. in W. kommt meine
Antwort leider zu spät. Ich kann
ihr nicht helfen, weil der verstor-
bene Ehemann ihr nichts Schrift-
liches hinterlassen hat und weil
sie sich in ihren Ehejahren, in de-

nen sie mitverdiente und ihr gan-
zes Geld in die Haushaltkasse
gab, kein Sondergut schaffte. Das
rächt sich nun bitter!

Der Erbstreit
«Mein Mann wo///e nie einen E/zc-

vertrag mac/zc«. Es /zie»»: Unser
Go/z« mac/zi es bann «ac/z meinem
Tobe »c/zon rec/zi. Hac/z bem Hobe
meines Mannes nnb «ac/z bem

Ferkan/" ties Hanses kommen nnn
nng/anh/ic/ze Probleme an/ mic/z

zn. Aie /zâïie ic/z geg/aub/, ba»»

meine beiden Hinder so zn mir sein
könnten: ic/z verkat/te das Hans
gnt. Ans dem Ferkazz/»er/ö» des

Hanses er/zie/ten die Hinderye Hr.
700 000.- ic/z se/ber yedoc/z nic/zt
ez'nma/ Hr. 50 000.—. Haben wir a/-
ten Mensc/zen eigent/ic/z keine
Hec/zte mc/zr? IFenn ic/z den An-
wa/t beza/z/t /zabe, b/eibt miry'a/ast
nic/zts me/zr übrig. JFas so// ic/z

/u«?;>

Aufs Sparheft oder gegen
Quittung
Ja kein Geld mehr dem Anwalt
geben! Ist nach dem Tode des

Mannes nichts Geschriebenes
vorhanden, ziehen Frauen nach
geltendem Recht immer den kür-
zern. Sie, liebe Frau M., hätten
Ihr selbstverdientes Geld auf
Ihrem Sparheft als Sondergut an-
legen oder sich von Ihrem Manne
für das in die Haushaltkasse ge-
steckte Geld eine Quittung geben
lassen sollen. Nun ist es zu spät
Mögen doch die Männer, die dies
lesen, rasch an ihren Schreibtisch
sitzen und Unterlassenes nach-
holen! Und denken Sie daran:
Ihre Ehefrau hat beim Sparen
mitgeholfen! Deshalb: Sorgen
Sie für Unabhängigkeit

Darlehen oder
Schenkung?
« IFir »inb ein ö//ere» E/zepaar (74,
57j. Go/Z/ob »inb wir bez'de noc/z gut
<zwäg>. IFir /zabe« vier Hinder,
/zabe« immer sparsam ge/eb/, /eben

zw einer preisgünstige« A/iwo/z-
nung—dies sc/zon seit vz'e/en /a/zren

- unb kommen mit unserer Henie
und Pension von Hr. 5200.- gut
aus. Her Go/zn möc/zie bauen und
/zai uns, nz'c/zi zum ersten Ma/, um
Ge/b ge/ragt. Pis/zer konnten wir
uns nic/zt dazu entsc/z/z'essen. 7« gar
keinem Ha// mö'c/zten wir i/zm a//
unser Erspartes geben. IFas raten
Sie?»

In Ihrem speziellen Fall rate ich,
dem Sohn ein Darlehen zu geben.
Die Hälfte Ihres Ersparten be-
halten Sie auf dem Altersspar-
heft, die andere Hälfte leihen Sie
Ihrem Sohn gegen einen Schuld-
schein. Das Original behalten Sie,
das Doppel erhält Ihr Sohn. Dar-
in sind die Höhe der Schuld und
der Zinsfuss festgehalten. In der
Regel berechnen Eltern den Kin-
dem den Zins, welchen sie auf
dem Alterssparheft erhalten (ge-
genwärtig 3%-4%). Würden Sie
das Geld zinslos abgeben, wären
Sie der Ordnung halber gezwun-

gen, jedem der drei andern Kin-
der jährlich so viel zu bezahlen,
wie der geschenkte Zins aus-
macht. Da jedes Kind später An-
recht auf einen gleich hohen Erb-
anteil hat, können Sie schon aus

diesem Grund dem Sohn nicht so

viel Geld schenken.
Einem Har/e/zen gegen Ferzz'n.s'MKg

steht nichts im Wege, jedoch rate
ich Ihnen, die andern Kinder zu
orientieren. Bewahren Sie den

Schuldschein auf, denn ich neh-

me nicht an, dass Sie das Darle-
hen im Grandbuch eintragen las-

sen wollen.

Trinkgeld oder
Kostgeld?
«Gezi me/zr a/» e/nem ba/zr /zaben

wz'r bz'e Mu//er bei un» im Hau»-
/za//. Sïe /za//e ezne G/rez/ung, z'/zre

Zinke Gei/e /»/ ge/ä/zmi. Ha bie

P/bge unb Pe/reuung ber Mu//er
mir z/em/Zc/z v/e/ Arbeit mac/z/,
kann z'c/z «ic/z/ me/zr vo// bert/s/ä/Zg
»ein. Meine Prüber - »z'e ne/zmen

bie Mu//er nur wä/zrenb unserer
Herien zu »ic/z - meinen, ic/z »o//e

bie Hö/ze be» Ho»/ge/be» »e/ber be-

»/immen. He»/za/b wenbe ic/z mic/z

an Gie: Meine Mn/ier /»/ über 90
/a/zre a//. Pz'»/zer /zabe ic/z von
i/zrem Hon/o mona//ic/z Hr. 600.-
abge/zoben. JFäre e» nz'c/zi be»»er,

wenn »iey'e/z/»c/zon i/zren/ün/Hin-
bern e/wa» vom Fermögen ab/re/en
würbe? Ober »oi/en wir ba» Ge/b

az/ bem Gpar/ze/i /a»»en?;>

Gute Rechnung, gute Freunde!

Mit separater Post habe ich Ihnen
einige Kost- und Pflegegeldbe-
rechnungen zugeschickt. Sie se-
hen daraus, dass der bisherige
Betrag von Fr. 600 - viel zu nied-
rig angesetzt war. Sie haben vor
allem einmal eine Entschädigung
für die Betreuung zu erhalten.
Diese sollte den Lohnausfall dek-
ken. Rechne ich Fr. 20- pro Tag,
was in Ihrem Fall sehr bescheiden
ist, kommen wir schon auf Fr.
600 - im Monat. Dazuzuzählen
sind die Kosten für Logis, Nah-
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rung, Wäschebesorgung, Aus-
fahrten, Begleitung zum Arzt
usw. (In einem Privathaushalt
sind viele Nebenkosten inbegrif-
fen.) Ein Betrag von mindestens
Fr. 700 - bis Fr. 800 - erscheint
mir dafür angemessen. Da die
Rente und die Zinsen des Vermö-
gens für das Kost- und Pflegegeld
mehr als ausreichen, muss ihre
Mutter nicht viel vom Vermögen
brauchen.

wir ei« Zimmer ab, später eine
Zweizimmer-Ferienwobnung, die
wir vermietet batte«. FFeuie ärgere
icb micb aber die t/«ord«wng rings
«ms //aas, im Weder and in der
JFa»eb/cücbe, ärgere micb awcb
über das /recbe Gebare« der Win-
der. Feb bann ba/d «icbt mebr
»cbnaw/e«, jeder P/atz ist mit Kram
versteift. Sage icb etwas, schreit die
Schwiegertochter micb a«.
Dem Friede« zidiebe sagt mein
Mann nichts und meint höchstens,
we«n ich reb/amiere, dass sie »pä-
ter doch aftes bebommen. Fiabe«
wir eigent/ich gespart, am ans im
After täg/ich zu ärger«, am im ei-

genen FFaw» nichts mehr sage« zw
dwr/en? Gm sehen zw müssen, wie
aftes verwohnt wird? Feh möchte
Sie ein/ade«,/ür einige Page zw ans
zw kommen.»

Eine Hausordnung erstellen

In allen Mehrfamilienhäusern
gibt es eine Hausordnung. Im
Mietvertrag sind die meisten üb-
liehen Verordnungen enthalten.
Solange Sie jedoch mit Ihrem
Mann nicht am gleichen Strick
ziehen, wird das Zusammenleben
nicht harmonischer. Was könnte
ich da als Aussenstehende schon
ausrichten? Gar nichts! Einigen
Sie sich mit Ihrem Mann über ge-
wisse «Verhaltensweisen», über
eine Hausordnung, die zum Bei-
spiel auch eine Waschküchen-
Ordnung enthält. Ich finde es

richtig, dass Ihr Sohn eine Woh-
nung mit genügend Wohnraum
zur Verfügung erhält. Im Miet-
zins, den Sie und Ihr Mann den
Verhältnissen anpassen sollten,
müssen Renovationen und Repa-
raturen berücksichtigt werden.
Ich finde es schade, dass Sie mit
Ihrem Mann nicht gemeinsam
einen Weg finden, um für Ord-
nung und Harmonie im Hause zu
sorgen. Es liegt weitgehend an
Ihnen, den Hausbesitzern, im
Gespräch mit den Jungen Rieht-
linien für ein friedvolles Zusam-
menleben aufzustellen. Reden ist
oft besser als schweigen

Getrennte Renten-
auszahlung
Praw M in F. schreibt: «Mein
Man« war immer sehr sparsam mir
gegenüber. Desha/b habe ich die

separate Aw»zab/w«g meiner
AFFF-Fenie ver/angt. Feh möchte
a/s tVwr-FFaws/raw aweh einmai
über eigenes Ge/dver/uge« bönnen.
Vwn aber ver/angt mein Mann,
dass ich ihm von meiner AFFF Fr.
500.- abgebe. JFir habe« Streit
deswegen, den« ich//«de, die AFFF
gehört mir. Mein Mann hat «och
eine Pension. JFa» raten Sie?»

Partnerschaft auch im Alter

Aufgrund der Unterlagen, welche
Sie mir zugeschickt haben, unter-
breite ich Ihnen beiden folgenden
Vorschlag:
Sie, liebe Frau M., bezahlen aus
Ihrer Rente sämtliche persönli-
chen Ausgaben, auch Ihre Klei-
der und Schuhe, Ihren Zahnarzt,
Ihre Krankenkasse und überneh-
men die Kosten für Ihre Reisen
und Ferien. Je nachdem werden
Sie auch einen Anteil an die Steu-
ern bezahlen müssen.
Pension und Rente mit den Zin-
sen des vorhandenen Kapitals
reichen Ihrem Gatten aus, um die
Haushaltkosten daraus zu be-
streiten. Ihm bleibt nach meiner
Berechnung ebenfalls ungefähr
gleichviel wie Ihnen zur freien
Verfügung. Gleiches Recht für
beide! Damit sind Sie doch ein-
verstanden, oder?
Viele AHV-Bezügerinnen glau-
ben, dass die separat ausbezahlte
AHV ihnen als «Sackgeld» zuste-
he. Mitnichten. Das mag dort der
Fall sein, wo dem Ehemann nach
Bezahlung sämtlicher Haushalt-
kosten ein ebenso hoher Betrag
wie der Gattin zur Verfügung
steht. Andernfalls muss die Ehe-
frau einen angemessenen Beitrag
leisten. Partnerschaft auch im AI-
ter

Bis zum nächsten Mal Ihre
Trwdy Pröicb-Atücr

Pwftgerbmüert«

Vom Verteilen rate ich ab, denn
man weiss nie, ob ihre Mutter
einmal in ein Pflegeheim eintre-
ten muss. Auf jeden Fall sollten
Sie rückwirkend das oben ge-
nannte Kost- und Pflegegeld ab-
heben, damit später keine Diffe-
renzen entstehen. Selbstver-
ständlich bezahlt die Mutter den
Arzt, die Krankenkasse, Droge-
rie, Apotheke, die persönlichen
Ausgaben und Kleider selbst.
Schreiben Sie alle diese Ausgaben
extra auf, wenn möglich mit Bele-

gen. Während Ihrer Ferien haben
Ihre Brüder nach Tagen aufgeteilt
denselben Anspruch auf Kost-
und Pflegegeld. Sie berechnen
dann nur den Logispreis, wie dies
üblich ist. Vielleicht erkundigen
Sie sich, wie hoch in Ihrem Kan-
ton die Schenkungs- und Erb-
schaftssteuern sind und ob über-
haupt bei der Teilung des Vermö-
gens durch fünf noch Steuern an-
fallen.

Probleme des
Zusammenlebens

«G«»er einziger Sob«, we/cber mit
»einer Fraw und vier Kinder« in
wn»erem FFaw» in Gniermieie
wobni, macbi mir da» Gebe«
»cbwer. Mein Mann und icb baben,
wie »o vie/e andere, mii niebi» an-
ge/ängen. Fn vierzig Fabren baben
wir e» mii vie/ P/ei»» und Sparsam-
keii zw einem grö»»ere« FFaw» ge-
braebi.
Zwer»i bezog u«»er Sobn mii »einer
Praw eine Dreizimmerwobnwng.
A/» iVacb/comme« einira/e«, gaben
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